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fiipradjfpûxicF
flîittetlungen ôcs Z>cutfd)Jrf)tDcf3cclfd)cn @pcod)tjeteins

37. groans ôec „Hîfttcilungen"
Êtjriftmonat 1953 9. 3ahrg. 9îr. 12

üereinfad)ung ôcc cedpfcpmbung *

„21m 21. unb 22. nooember tagte bie 2Irbeitsgemeinfchaft für beutfdfe

fpradjpflege in Sdjafftjaufen, rao fie oon ber ©ibgenoffenfctjaft, bem

kanton unb ber ftabt Sdjaffijaufen auf einlabung bes Seutfchfdjroei»

gerifdjen Spradfoereins gaftlid) aufgenommen rourbe. Sie fetfte ihre in
ben gufammenkünften gu Slonftang unb Saigburg begonnenen arbeiten

für eine einheitliche oereinfadjung ber beutfdjen red)tfd)reibung fort. 2tn

ber ausfpradje nahmen oertreter S3eft» unb Sftbeutfdjlanbs, Öfterreichs

unb ber Schroeig teil. Sie übereinftimmung in ben entfdjeibenben fra=

gen unb bie entfd)loffenl)eit, bie feit jahrgefjnten als notroenbig emp»

funbene neuorbnung ber rect)tfd)reibung gemeinfam burd)gufüf)ren, kenn»

geichneten auch tagunff- »r Saigburg aufgepellten empfehlungen

mürben ergängt unb foüen in einer legten fi^ung im frühfommer 1954

ihre enbgültige faffung erhalten. Siefe mirb ber für ben h^röft 1954

norgefehenen großen konfereng norgelcgt roerben, roo auf roefentlicf)

breiterer grunblage bie behörben unb fachoerbänbe ber ermähnten länber

gelegenheit finben fallen, gu biefen oorfdflägen ftellung gu nehmen.

Sie erneuerung ber red)tfchreibung foil nicht nur ben fprachroanb»

* "33orgefc£)lQgen roirb feit meijr als bunbert jähren ber Übergang 3ur gemäßigten

feleinfdjreibung, b. b- jur befd)ränhung ber großbud)ftaben auf fatjanfang, eigennamen

unb böflidjkeitsfürroörter. 'Stud) bie mebrljeit ber „^Irbeitsgemeinfdjaft für fpradjpftege"

bat fid) bafür ausgefprodjcn unb roirb fie ber für ben berbft 1954 oorgefebenen

gefamtbeutfdjen „ortbograpbifdjen konferenj" empfehlen. SDamit fid) unfere lefer

ein bilb non ber roirkung biefer maßreget madjen können, roirb bis auf roeiteres

febe nummer bes „Spradjfpiegels" einen beitrag in biefer fdjreibroeife bringen.
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Hpmctjsplegrl
Mitteilungen öes veutschschweizerischen Sprachvereins

Z7. Jahrgang öer „Mitteilungen"
Christmonat 1933 9. Jahrg. Nr. 12

Vereinfachung öer rechtschreibung *

„Am 21. und 22. November tagte die Arbeitsgemeinschaft für deutsche

sprachpflege in Schaffhausen, wo sie von der Eidgenossenschaft, dem

Kanton und der stadt Schaffhausen auf einladung des Deutschschwei-

zerischen Sprachvereins gastlich aufgenommen wurde. Sie setzte ihre in
den Zusammenkünften zu Konstanz und Salzburg begonnenen arbeiten

für eine einheitliche Vereinfachung der deutschen rechtschreibung fort. An
der aussprache nahmen Vertreter West- und Ostdeutschlands, Österreichs

und der Schweiz teil. Die Übereinstimmung in den entscheidenden fra-

gen und die entschlossenheit, die seit jahrzehnten als notwendig emp-

fundene Neuordnung der rechtschreibung gemeinsam durchzuführen, kenn-

zeichneten auch diese tagung. Die in Salzburg aufgestellten empfehlungen

wurden ergänzt und sollen in einer letzten sitzung im frühsommer 1934

ihre endgültige fassung erhalten. Diese wird der für den herbst 1934

vorgesehenen großen Konferenz vorgelegt werden, wo auf wesentlich

breiterer grundlage die behörden und fachverbände der erwähnten länder

gelegenheit finden sollen, zu diesen Vorschlägen stellung zu nehmen.

Die erneuerung der rechtschreibung soll nicht nur den sprachwand-

* Borgeschlagen wird seit mehr als hundert jähren der Übergang zur gemäßigten

Kleinschreibung, d. h. zur beschränkung der großbuchstaben auf satzansaug, eigennamen

und höflichkeitsfllrwörter. Auch die Mehrheit der „Arbeitsgemeinschaft für sprachpflege"

hat sich dafür ausgesprochen und wird sie der für den herbst 1954 vorgesehenen

gesamtdeutschen „orthographischen Konferenz" empfehlen. Damit sich unsere lcser

ein bild von der Wirkung dieser Maßregel machen können, wird bis auf weiteres

jede nummer des „Sprachspiegels" einen beitrug in dieser schreibweise bringen.
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